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Kollektenplan 2011

Im Kalenderjahr 2011 sind folgende Kollekten abzuhal-
ten:

6. Januar Afrika-Kollekte für die Katecheten-
ausbildung in Afrika

10. April MISEREOR-Kollekte

In der Fastenzeit Fastenopfer der Kinder für Misereor

17. April Kollekte für das Heilige Land

1. Mai bzw. Diasporaopfer der
am Tag der Erstkommunionkinder
Erstkommunion

12. Juni RENOVABIS-Kollekte

3. Juli Kollekte für den Heiligen Vater
(Peterspfennig)

11. September Welttag der Kommunikationsmittel

25. September Große Caritaskollekte

23. Oktober Sonntag der Weltmission, MISSIO-
Kollekte

2. November Kollekte für die Priesterausbildung in
Osteuropa

20. November Diaspora-Kollekte

24./25. Dezember ADVENIAT-Kollekte

In der Weih- Weltmissionstag der Kinder
nachtszeit

Zwischen Weih- Sternsinger-Aktion
nachten und
Epiphanie

Am Tag der Diasporaopfer der Firmlinge
Firmung

Für die Überweisung der Kollekten bestehen seit 1. Januar
2006 folgende Möglichkeiten:

a) als Einzelkirchengemeinde

b) zusammen mit einer weiteren oder mehreren Einzel-
kirchengemeinden (Gruppe)

c) als Seelsorgeeinheit.

Für die Konstellationen b) + c) bedeutet dies, dass eine
Kollekte nur in den Kirchengemeinden abgehalten wer-
den muss, in denen zum Kollektentag ein Sonntags-
gottesdienst (einschließlich Vorabendmesse) stattfindet.
Damit entfällt grundsätzlich auch die Verpflichtung des
Vorziehens oder Nachholens einer Kollekte in den ande-
ren Pfarreien. Hierzu wird auf das Schreiben des Erzbi-
schöflichen Ordinariates Freiburg vom 1. September 2005
verwiesen.

Die Kollektenmittel sind spätestens sechs Wochen nach
Abhaltung der Kollekte an den Katholischen Darlehens-
fonds, Kollektenkasse, Konto-Nr. 7404040841 bei der
Landesbank Baden-Württemberg, BLZ 600 501 01, zu
überweisen. Der Ertrag der Sternsinger-Aktion (Dreikö-
nigssingen) geht unmittelbar an das Päpstliche Kinder-
missionswerk in Aachen, Konto-Nr. 103020, PAX-Bank,
BLZ 370 601 93.

Die Kollekten Misereor, Renovabis, Missio, Diaspora,
Adveniat, das Diasporaopfer der Erstkommunikanten und
der Gefirmten sind ungekürzt weiterzuleiten. Dasselbe
gilt für die Große Caritaskollekte, soweit die Pfarreien
nicht im Bereich eines Stadt-Caritasverbandes liegen. Für
diese Pfarreien gelten ggf. Sonderregelungen.

Erlasse des Ordinariates
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Die angeordneten Kollekten haben ihren Ort bei der Gaben-
bereitung in der Eucharistiefeier. Wenn am Sonntag an-
stelle der Eucharistiefeier eine Wort-Gottes-Feier statt-
findet, ist die Kollekte vor der Segensbitte durchzuführen.

Die Kollekten für Misereor, Renovabis, Missio, Diaspora,
Adveniat und Caritas sind als einzige Kollekte abzu-
halten. Bei den übrigen Kollekten ist grundsätzlich eine
Türkollekte zulässig, wenn ein dringender und unauf-
schiebbarer örtlicher Anlass vorliegt.

Die Kollektenerträge der Klosterkirchen, sofern sie nicht
Pfarrkirchen sind, von Anstaltskirchen, Kapellen, Kath.
Hochschulgemeinden und Seelsorgestellen für Katholi-
ken anderer Muttersprachen sind über die entsprechende
Seelsorgeeinheit abzuwickeln.

Die Kollektenergebnisse sind im Kassenbuch nachzu-
weisen. Soweit eine Kollekte in einer einzelnen Kirchen-
gemeinde nicht abgehalten werden kann, ist dies an ent-
sprechender Stelle im Kollektenplan zu vermerken und
dem Erzbischöflichen Ordinariat Freiburg, Abteilung V,
Referat II, in geeigneter Weise mitzuteilen. Der Kollekten-
plan gilt als Anlage zum Kassenbuch.

Die Kollekten sind rechtzeitig anzukündigen und den
Gläubigen zu empfehlen. Bezüglich der Ausfertigung von
Zuwendungsbestätigungen verweisen wir auf Amtsblatt
Nr. 15/2008.

Rückfragen sind zu richten an: Erzbischöfliches Ordina-
riat, Abteilung V, Referat II, Postfach, 79095 Freiburg,
Tel.: (07 61) 21 88 - 2 83, Fax: (07 61) 21 88 - 7 62 83,
gerd.koellhofer@ordinariat-freiburg.de.

Der Kollektenplan liegt diesem Amtsblatt in gedruck-
ter Form bei. Er kann auch im Download-Archiv „Ver-
waltung und Finanzen“ des Erzbischöflichen Ordinaria-
tes unter http://www.ordinariat-freiburg.de/279.0.html
abgerufen werden.

Nr. 388

Errichtung einer Seelsorgeeinheit

Der Herr Erzbischof hat mit Wirkung vom 15. Oktober 2010
unter Aufhebung der Seelsorgeeinheit Waghäusel und
durch Abtrennung der Pfarrei St. Remigius Hambrücken
von der Seelsorgeeinheit Graben-Neudorf-Hambrücken
die Seelsorgeeinheit Waghäusel-Hambrücken, beste-
hend aus den Pfarreien St. Kornelius und Cyprian Wag-
häusel-Kirrlach, St. Jodokus Waghäusel-Wiesental und
St. Remigius Hambrücken, errichtet. Die Seelsorgeeinheit
Graben-Neudorf-Hambrücken wird zum 15. Oktober 2010
in Graben-Neudorf umbenannt.

Nr. 389

Direktorium und Personalschematismus 2011

Die Herren Dekane werden gebeten, uns bis spätestens
24. November 2010 mitzuteilen:

1. Anzahl der benötigten Direktorien.
Das Direktorium ist broschiert (mit perforierten Blät-
tern) oder gebunden und durchschossen erhältlich.

2. Anzahl der im Dekanat gewünschten Personalsche-
matismen.

Die im Personalschematismus aufgeführten Einrichtungen
sowie die Vorsteher der Ordensniederlassungen bitten
wir ebenfalls, uns über die für den Personalschematismus
2011 erforderlichen Berichtigungen und Ergänzungen bis
24. November 2010 Mitteilung zu machen.

Die Mitteilungen sind dem Erzb. Ordinariat schriftlich
über den Postweg, per Fax: (07 61) 21 88 - 3 28 oder per
E-Mail: seelsorge-personal@ordinariat-freiburg.de zu
übermitteln.

Den Seelsorgeeinheiten geht gleichzeitig ein Vorabdruck
des entsprechenden Ausschnitts im neuen Schematismus
zu, damit evtl. Korrekturen zurückgemeldet werden können.

Nr. 390

Gebetswache für das werdende Leben am
Beginn des neuen Kirchenjahres

Am Vorabend des ersten Adventssonntages wird Papst
Benedikt XVI. im Blick auf das nahende Hochfest der
Geburt des Herrn eine Gebetswache für das werdende
Leben feiern. Der Heilige Vater wünscht, dass dieses
Anliegen aufgegriffen wird, und dass am Beginn des neuen
Kirchenjahres ähnliche Feiern weltweit stattfinden.

Die Gemeinden und Gemeinschaften sind daher einge-
laden, in einer solchen Feier Gott für das menschliche
Leben zu danken und ihn um seinen Schutz zu bitten. Die
Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramenten-
ordnung hat zusammen mit dem päpstlichen Rat für die
Familien Modelle für diese Gottesdienste erarbeitet. Die-
se können unter folgender Adresse heruntergeladen
werden: http://www.ordinariat-freiburg.de/245.0.html.

Ein Vespergottesdienst als zentrale Feier wird im Münster
Unserer Lieben Frau in Freiburg am 1. Adventssonntag,
28. November 2010, um 18:30 Uhr stattfinden. Zur Mit-
feier dieses Gottesdienstes sind alle herzlich eingeladen.

Mitteilungen
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Frühjahrskonferenz in den Dekanaten 2011

Dialog und Sendung – Weiterentwicklung der Pastoralen
Leitlinien

Die Frühjahrskonferenz soll den Fragen um die Weiter-
entwicklung der Pastoralen Leitlinien dienen. Wir erhof-
fen uns Gesichtspunkte, Orientierungen, Fragen aus den
Dekanaten, die in den Konferenzen erarbeitet werden.

Die Weiterentwicklung soll im Hinblick auf die Dimen-
sion der Sendung akzentuiert werden. Die Sendung selbst
wird vertieft als Dialog verstanden. Sendung und Dialog
sind von der Sache her vernetzt. Dialog umfasst das Zeug-
nis dessen, was mich bewegt, und steht von daher auch
im Zeichen der Sendung. Zur Sendung gehört das Hören
auf die Anliegen des Anderen. Sendung steht im Zeichen
des Dialogs. Im Sinn der so verstandenen Sendung lassen
sich auch das Verständnis der Dimensionen „Berufung“
und der „Sammlung“ weiter entwickeln.

Materialien, welche die Arbeit der Konferenzen unterstüt-
zen, werden zu Beginn des Jahres 2011 zur Verfügung
stehen.

Das Thema betrifft alle pastoral Verantwortlichen. Es
soll von den Priestern und den anderen Berufsgruppen
parallel bearbeitet werden.

Nr. 392

32. Einführungskurs für Kindergartenbeauf-
tragte

Beim 32. Einführungskurs für Kindergartenbeauftragte
sind noch einige Plätze frei.

Termin: Freitag, 21. Januar 2011
(16:30 bis 19:30 Uhr, anschl. Abendessen)

Samstag, 22. Januar 2011
(9:00 bis 17:00 Uhr)

Ort: Stadthotel Freiburg (Kolping Hotels & Resorts)
Karlstr. 7, 79104 Freiburg

Themen: Ziele des katholischen Kindergartens, Rechts-
grundlagen eines katholischen Kindergartens,
Formen der Kinderbetreuung, Gewinnung und
Führung von Mitarbeiterinnen, Zusammenar-
beit mit den Eltern, Finanzen und Bausachen,
Zusammenarbeit mit dem Caritasverband.

Leitung: Weihbischof Dr. Bernd Uhl, Erzb. Ordinariat

Referenten/Referentinnen:
Erzb. Oberrechtsdirektorin Dr. Gertrud Rapp, Erzb. Rechts-
direktor Reinhard Wilde, Erzb. Oberfinanzrat Thomas
Maier, Barbara Remmlinger, Referentin für Elementar-
pädagogik, Erzbischöfliches Ordinariat Freiburg, und
Susanne Hartmann, Referat Tageseinrichtungen für Kin-
der, Diözesan-Caritasverband Freiburg

Kosten: Übernachtung/Verpflegung 141,00 €
nur Verpflegung   72,00 €

Die Kosten sind von der entsendenden Kirchengemeinde
zu tragen.

Anmeldungen sind über das zuständige Pfarramt zu rich-
ten an: Frau Metzger, Erzb. Ordinariat, Referat Caritas,
Postfach, 79095 Freiburg, Tel.: (07 61) 21 88 - 3 83, Fax:
(07 61) 21 88 - 5 99, caritas@ordinariat-freiburg.de. Es
wird gebeten, bei der Anmeldung auch zu vermerken, ob
eine Übernachtungsmöglichkeit gewünscht wird. Die
Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs
berücksichtigt.

Nr. 393

Besetzung von Pfarreien

Der Herr Erzbischof hat mit Wirkung vom 19. Septem-
ber 2010 P. Georg Matt SDB, Kloster Ensdorf, zum Pfarr-
administrator der Pfarreien Maria Hilf Konstanz und
St. Georg Konstanz, Dekanat Konstanz, bestellt.

Der Herr Erzbischof hat mit Wirkung vom 15. Oktober
2010 P. Frank Hartmann OFM, Rheda-Wiedenbrück, zum
Pfarradministrator der Pfarreien St. Bonifatius Mannheim
und St. Bernhard Mannheim, Dekanat Mannheim, bestellt.

Der Herr Erzbischof hat mit Wirkung vom 28. November
2010 Herrn Frieder Bellm, Mannheim, zum Pfarrer der
Pfarreien St. Gallus Ladenburg und St. Remigius Heddes-
heim, Dekanat Heidelberg-Weinheim, ernannt.

Der Herr Erzbischof hat mit Wirkung vom 29. November
2010 Herrn Paul Demmelmair, Kraichtal-Münzesheim,
zum Pfarradministrator der Pfarreien St. Cyriak Furt-
wangen, St. Andreas Furtwangen-Neukirch, St. Johann
Furtwangen-Rohrbach und St. Katharina Gütenbach,
Dekanat Schwarzwald-Baar, bestellt.

Der Herr Erzbischof hat mit Wirkung vom 1. März 2011
Herrn Klaus Fietz, Baden-Baden-Lichtental, zum Pfarrer
der Pfarreien Hl. Geist Laufenburg, St. Pelagius Laufen-
burg-Hochsal und St. Martin Laufenburg-Luttingen, De-
kanat Waldshut, ernannt.

Personalmeldungen
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Pastoration von Pfarreien

Der Herr Erzbischof hat Herrn Dekan Geistl. Rat Martin
Schlick, Sinzheim, mit Wirkung vom 16. September 2010
zusätzlich zum Pfarrer der Pfarrei St. Laurentius Hügels-
heim, Dekanat Baden-Baden, ernannt.

Der Herr Erzbischof hat Herrn Pfarradministrator Geistl.
Rat Georg Eisele, Heitersheim, mit Wirkung vom
1. Dezember 2010 zusätzlich zum Pfarrer der Pfarrei
St. Erasmus Ballrechten-Dottingen, Dekanat Breisach-
Neuenburg, bestellt.

Anweisungen/Versetzungen

13. Sept.: Vikar Alexander Czech, Neckargemünd, als
Vikar in die Seelsorgeeinheit Wiesloch, De-
kanat Wiesloch

1. Okt.: P. Lutz Müller SJ zum Leiter der Offenen Tür
Mannheim

3. Okt.: P. Martin Staszak OP, Freiburg, zum Studen-
tenpfarrer an der Universität Freiburg

15. Okt.: P. Joaquin Garay OFM, Köln, als Kooperator
in die Seelsorgeeinheit Mannheim-Neckar-
stadt-Ost, Dekanat Mannheim

1. Nov.: P. Ralf-Wilfried Feix OFMCap, Frankfurt a. M.,
als Kooperator in die Seelsorgeeinheit Zell a. H.,
Dekanat Offenburg-Kinzigtal

Kooperator Andreas R. Müller, Eisenbach, als
Kooperator in die Seelsorgeeinheit Straßberg,
Dekanat Sigmaringen-Meßkirch

Entpflichtungen/Zurruhesetzungen

Diakon Werner Maier-Diesch wurde mit Ablauf des
30. Juni 2010 von seinen Aufgaben als Diakon mit Zivil-
beruf in der Seelsorgeeinheit Freiburg Ost entpflichtet.

P. Thomas Robelt OFM wurde mit Ablauf des 14. Okto-
ber 2010 von seinen Aufgaben als Pfarradministrator der
Pfarreien St. Bonifatius Mannheim und St. Bernhard
Mannheim, Dekanat Mannheim, entpflichtet.

P. Jeremias Borgards OFMCap wurde mit Ablauf des
31. Oktober 2010 von seinen Aufgaben als Kooperator in
den Gemeinden der Seelsorgeeinheit Zell a. H., Dekanat
Offenburg-Kinzigtal, entpflichtet.

Der Herr Erzbischof hat den Verzicht von Pfarrer Bernd
Peisker auf die Pfarreien St. Wendelin Waldbronn-Reichen-
bach, St. Katharina Waldbronn-Busenbach, Herz Jesu
Waldbronn-Etzenrot und St. Barbara Karlsbad-Langen-
steinbach, Dekanat Karlsruhe, zum 31. Oktober 2010
angenommen und seiner Bitte um Zurruhesetzung zum
gleichen Datum entsprochen.

Diakon Bernd Reinbold wurde mit Ablauf des 31. Okto-
ber 2010 von seinen Aufgaben als Diakon mit Zivilberuf
in der Seelsorgeeinheit Waldkirch entpflichtet.

Der Herr Erzbischof hat der Bitte um Zurruhesetzung von
Pfarrer Karl Hospach mit Ablauf des 30. November 2010
entsprochen und ihn von seinen Aufgaben als Kooperator
in der Seelsorgeeinheit Nördlicher Kaiserstuhl, Dekanat
Endingen-Waldkirch, entpflichtet.

Der Herr Erzbischof hat den Verzicht von Pfarrer Eduard
Schmidt auf die Pfarrei St. Erasmus Ballrechten-Dottingen,
Dekanat Breisach-Neuenburg, zum 30. November 2010
angenommen und seiner Bitte um Zurruhesetzung zum
gleichen Datum entsprochen.


